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Entwurf eines Gesetzes zum Jugendmedienschutz-Staats-
vertrag und zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes. -
Drucksache 15/2218

Vorschläge der Kulturellen Filmförderung Schleswig-Holstein

Die Kulturellen Filmförderung unterstützt nachdrücklich eine
bundesweite Regelung, wie im neuen Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag angelegt.

§ 52 Abs. 1 LRG:

Die im Rahmen der Novellierung des LRG vorgesehene Ände-
rung im Titel der Landesmedienanstalt scheint aus Sicht der
Filmförderung in dem Vorschlag des Medienrates der ULR am
besten realisiert. 

Die Bezeichnung „Rundfunk und elektronische Medien” gibt in
der Außenwirkung hauptsächlich den technischen Bedingthei-
ten des Medium Bedeutung.

Die Bezeichnung „Rundfunk und neue Medien“ beschreibt  die
technisch basierten Medien auch in ihrer die inhaltlichen Di-
mension und ist in sich offen für Erweiterungen.
Damit wird auch die besondere gesellschaftliche Position und
Verantwortung von Rundfunk in der Bundesrepublik auf den
gesamten Bereich „Rundfunk und neue Medien“ übertragen.

§ 57 Abs. 1 LRG:

Aus Sicht der Filmförderung scheint die Festlegung auf minde-
stens eine jährliche  öffentliche Fachtagung des Medienrates
ausreichend.
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